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 Veröffentlicht am 07.05.1952

Norm

ZPO §503 Z2 C1b

Rechtssatz

Der Grundsatz, daß die Mangelhaftigkeit des Verfahrens einer Instanz nur in der nächsthöheren wahrgenommen

werden kann, gilt im Verfahren über eine Klage auf Feststellung der außerehelichen Vaterschaft zufolge der

Sonderstellung der Statussachen dann nicht, wenn das Erstgericht seine Belehrungsp:icht - durch Unterlassung der

Anleitung zur Stellung des Antrages auf Durchführung der erbbiologischen Untersuchung - verletzte oder ihm andere

o>enkundige Prozeßverstöße unterliefen und das Berufungsgericht diese Verfahrensmängel zu Unrecht als nicht

gegeben erachtete.
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